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«Aubernial- Vk.lautbarungcn.
Z. l i 5 2 . (5) N r . 17,^6.

C u r r e n d e
des k. k. , l l y r i sch en G u b e r n i u m s . —
Die Erbstcucr und Erwerbsteuer sind / so wle
sic im Iahrc 18)7 bestanden haben, auch im
Verw^llungejahrc i836 zu entrichteli. — Seine
Majestai haben nn: aücrhöchstcr Entschließung
vom 2N. Ma l d. I . anzuordnen gcruht, daß
die Erbsteucr und Erwerbsteuer, so wie dicsc
Abgaben im l<il,felidcn Jahre iLZ? bestanden
l)ab«N/ auch für daS nächste Vcrnesltungszahr
i6Z6 ausgcscdricben und in derselben Art ein«
gehoben werden sollen. —Dtese allerhöchste Ent-
schließung wird in Gemaßheit des hohen Hof»
kanzlci« Deletes vom n . Ju l i l. I . , Z. 2077,
Mlt dem Vemcrken zur allgcmelncn Kenntniß
gebracht, daß, in so ferne solches die Erwelb,
Neuer betrifft, dle Bezirksobrigkeiten unter
Einem mittelst der Krcisämter angewiesen wer-
d N/ dlcsclbe, so rric sie im gegenwärtigen
Jahre bestanden hat und noch besteht, auch
für das Verwalcungsjahr ,656 m halbjahrigen
Anlicipalratcn von dcn Steu^-sfiichtigen cin-
zuhckcn, und in der flervöhnlichcn Art abzu-
^Ulttlren. — Die Erbstcuer hingegen muß nach
der für dieselbe bestehenden besondern Vorschrif-
ten eingehobcn werden. — ktubach am 27.
Ju l i 1837.

Joseph Camillo Freiherr v. Schmidburg,
Landes-Gouverneur.

Car l Graf zu W c l s p c r g , N a i t c n a u
und P r i m ö r , k. k. Hofrath.

J o s e p h W a g n e r ,
k. f. " 'ub. Rath.

3 . N b 3 . (5) N r . lL566.
E u r r e n d e

des k. k. i l l y r , s c h e n G u b e r n i u m s . —
Ueber die Bcdmgm,gn der gebührenfreien ke-
Handlung au'.'land,scher verzollter Waaren, bei
dcr Vc'scndulig über d>e Zwlschcnzoll'wne nach
Ungarn und Siebenbürgen. — I » Folge einer
«ll«»höchstcn Entschließung vom 27. Ma i d. I .

wird zur allgemeinen Kcnnmiß gebracht, daß
d,c mit dem §. IU der Vorennnerungcn ;u dcm
Tlll lffe oom Jahre l>c)5 für den Verkehr über die
Zwlschenzoll'^'lnie, welche Ungarn und Sieben-
bürgen von dm übrigen im gemeinschaftlichen
Zollverbande begriffenen Landern scheidet, bc-
willigte zollfcclc Behandlung der ausländischen
verzollten Waaren, die aus dcn eben erwähn,
ten Ländern übcr die ZwMcnzoll 'Linie nach
Ungarn und Siebenbürgen gesendet werden,
mit Beobachtung des angefühlten Absatzes der
Vorerinnerungen, nur in dcn Fallen S t a l l fin-
det, in denen folgende Bedingungen vorhanden
sind: l ) Die Waare dalf nach der Einfuhr aus
dem Auslande oder einem Zollausschlusse und
der Entrichtung der für den ausländischen Ver-
kehr festgesetzten Eingangklgebühren kcine Aen-
derung erlitten haben, d,c chren frühern, zur
Zeit der Einfuhr Stat t gefundenen Zustand
tilcht deutlich erkennen laßt. 2) Zwischen dcr
Waare und der zur Ausweisung beigebvachlen
Bollele muß gehörige Uebereinstimmung bestc«
hcn, und es darf weder aus dem Zustande der
Waare, noch au>s andern Umstanden ?m ge-
gründeter Zwclfcl darüber entstehen, daß die
Waare dieselbe sey, von welcher dic Eingangs-
gebühren entrichtet worden sind. I ) So weit
es sich um Waaren handelt, die zum Beweise
ter für die Emfuhr Hepsiogenen Amtshandlung
und der Gebührencntrichtung mit einer amtll-
then Bezeichnung verschen werden, muß sich
d«e Letztere un unverletzten Zustande an denselben
befinden. H) Dle Bollete/ welche zur Auswei-
sung beigebracht w i rd , muß auf dcn Namen
dcsirnigcn, der im Grunde derscldcn die Waare
gebührenfrei zu versenden wünscht,lauten, oder
es muß bewiesen rvevdcn, daß dlc Waare sammt
der Bolletc auf vorschriflmaßlge Art an il)n ab<
treten wurde. 5) Die Bollcten können nur bis
zum Ablaufe des Zeitraumes, für den dieselben
überhaupt zur Ausweisung annehmbar sind,
rücksichtlick einer Waare hingegen, für die ein
solcher Zeitraum mcht vorgeschrieben ist, bis zum
Ablaufe < i n e s I a h r e s , von dem Zeitpuncte
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der Ausstellung derselben, ode« so weit es sich
um eine Ersatzdollcte handelt, der Ausstellung
der ursprünglichen Bol le te , an deren Stel le die
Ersahbollete getreten ist, an gerechnet, zur
Begründung der gebührenfreien Versendung
über die Zwischcnzoll-.Lmie angenommen werden.
— Laibal-b am 4. August l 6 3 / .
Joseph Camillo Freiherr v. Schmidburg,

Gouverneur.
C a r l Graf zu W e l s p e r g , R a i t e n a u

Und P r i m ö r , k. k. Hofrath.
Joseph W a g n e r ,

k. k. Gub. Rath.

Z . 1,74- (2) Nr . iLLZg'.
V e r l a u t b a r u n g .

Es sind nachstehende krainische Gtudcnten-
Stiftungsplätze erledigt, alv: z) Bei dir von
Johann Anton ThaltNtscher von Thalber^, ge-
wesenen Dcchante und Generalvicar zu^albach,
lm Testamente vom ,5 . Ziovembcr i ^ l I erricht
teten Etu^elNenstlftnslg, ein Play dermahl im
fähvllchen Ertrage von La si. C. M . Dieses
«Stipendium ist vorzüglich für Studierende be-
stimmt, welche von den Schwestern des benann-
ten Stifters abstammen. Der Snflungsgenuß
beschränkt sich auf keine Studien-Abtheilung.
Das Präsentationsrecht gebührt dem Domcapi»
!el in Lcubach. — 2) Der erste, Georg Tot-
tinger'sche Stlftilnqsplap, pr. 5o fi. E. M . Die?
ses Stipendium ist bestimmt: 2) für Studie-
rende, wrtche in den Pfanbez'rken von Oder»
laibach, Billichgrätz oder Veldes gebürtig sind,
m deren Ermanglung!)) für andere Studieren«
de. — Das Präscntationsrccht gebührt dem je»
welligen Pfarrer von Horjul. — Diejenigen
Studierenden , welche einen' der erwähnten
Sttftungsolätze zu erhalten wünschen, haben
ihre Gesuche bis i5 . O c t o b e r d. I . , und
zwar: Compettnten um 5as Thalberg'sche S t i -
pendium bei dem Domcapitcl Laibach, Anwer-
ber um das Toltingcr'iche Stipendium bei die-
ser Landesstelle einzureichen, und selbe mit dcm
Taufscheine, dem Dürftigkeits-, Pocken - oder
Impfungs »Zeugnisse, mit den Studicn-'Zeug'
tnssen von.ondcn Semestern dcs Schuli^hres
i955 und 1637 , ŝ  wie diejenigen', welche aus
dem Titel der Verwandtschaft einzuschreiten ge-
denken, noch überd,eß mit einem legalisirten
Stammbauw zu belegen. — Lalbach am 5.
August 16)7.

Z . i l 7 l . (2) uä Nr . 16700.
N r . 475/(^.

Veka n n t ma cb u n g .
(Die Umwechslung der alten Schuldver-

schreibungen von den vcrzchiedenen Abtheilun-

gen der Salzburger Vandcsschuld betreffend.) —
D a die alten Schuldverschreibungen von den
verschiedenen Abtheilungen der Salzburger
landesschuld, welche ln Folge t c r am l Z . D e -
cember »828 zwischen den allerhöchsten Höfen
von Oesterreich und Bayern abgeschlossenen
Convention von der k. l . össerreich. Regierung
übernommen worden sind, bisher nicht umge-
'sch iebcn werden konnten, so hat sich die hohe
k. k. allgemeine ^oftammer bestimmt gefunden,
denjenigen G läub igern , die eine ^Umschreibung
ihrer alten Schulddocumente wünschen, diese
nach vorausgegangener t lqmdirung in Hc»fkaiN5
mer«Obligatlonen umzustaltcn, und es ist zu
t twa r t en , daß die Vor the i le , welche für die
Besitzer aus der Umwcchölung hervorgehen,
dieselben veranlassen werden, die Umwechslung
vorzunehmen. — I n diesen Hofkammer-Odl i -
gatlonen, welche von deck. k. Uniuersal-Staats«
Schuldcncasse ausgefertigt werden, und wor in
der T i te l der Schuld mlt den W o r t e n : „ent-
sprungen aus der vertragsmäßigen Uebernahme"
dcr ^andesschuld von S a l z b u r g " ausgedrückt
erscheint, werden die kapltalsbetrage, die in
den allen Schuldurkunden in Reichswährung
trschemen, auf Convent ions,Münze nachdem
20 fi. Fuße reducirt. — D e r ursprünglich be-
dungene Zlnsenfuß bleibt, m so weit nicht aus
der Liquidation em verändertesVerhältniß her-
vorgeht, unverändert. — D ie Obligationen
we»den auf Namen ausgestellt, u,".d können
wieder umgeschrieben, zertheilt und zusammen ge«
schrieben »verdcn. — D ie Verzinsung wird ohne
Rücksicht auf die bei den alten Obligationen üb-
liche Verzinsungszelt, halbjährig vom Ausstel-
lungstage der Obligationen gcgcn gcstämpelte
Qu i t tung geleistet, und zwar unmiilelbar von
der Universal- Staalsschl,ldc„casse in W i e n .
oder für deren Rechnung del dcr Salzbulgcr
Crcdicscasse. - - Auch ist es den Gläubigern
freigestellt, die Zmsm davon auf andere Crc-
dits-Abthcilungen überweisen zu lassen. D ie
Hofkammcr-Obl igat ionen über die Salzburger
Landcvschuld sind zur börsenmaßigen. E->,^zs^^
von dem allgemeinen Tilgungsfonds gecignel.
D c r Ausfert igung ncuer Hofkammcr - Odliga^
tionen hat jedoch eine Liquidlr img der alten
Schuldverschreibungen voraus zu gehen. Die
Gläubiger , welche die Umschreibung un Wege
der Verwechslung geg^n Hcfkcimmcr-Obl iga-
tionen wünschen, habci: daher ihre a l tm Schu ld ,
vecsch'eibungen an dle k. k. Eameral - und Cr?.-
dttscasse in Scllzburg mit aüen zum Bcwetsc
ihrer Forderung uno ihres Eigenthums dienen«
den Documcme'n in Or ig ina l unter Veischlie-
ßung eines unttrfertlgten Verzcichnissts abzu.-



6o3

geben- Für die eingelegten Documents werden
Empfangsbestätigungen ausgehändigt werden,
welche zum Beweise der Uebergabe der Docu«
mente dlenen. — Besitzer von solchen Passiv-
Capitalien, worüber die Schuld«Urkunden in
Verlust gerathen sind, haben vorläufig von
dem k. k. Stadt- und Landrechte zu Salzburg,
welches die einzige Instanz für die AmoNisirung
dieser Urkunden ist, die gerichtliche Amortisa-
tion derselben nach Vorschrlft der Gesetze zu be-
wirken , und können nur gegen Beibringung
der Amortisatwns-Erkenntnisse zur Liquidirung
ihrer Forderungen zugelassen werden. — Bei
Ueberreichung der «lien Schuldverschreibungen
haben die Gläubiger sich zugleich zu erklären,
bel welcher Crcditscasse sie dll Zinsen der neu
auszustellenden Hofkammer-Obllgatlonen behe»
ben wollen.—D,e bis zu dem Außstellungstage
derselben von den alten Schuldu«kundcn ver-
fallenden Interessen werden in jedem Falle von
der Salzburger-kredllseasse berichtiget. — Um
die Erhebung der neuen Obligationen und der
bis zum Ausstellungslage derselben von den al«
ten Schuldbriefen verfalllnen Zinsen, haben
sich die Parteien entweder selbst, oder durch
Bevollmächtigte unter Hurückgabe der bei der
Elnlegung der alten Schuldbriefe erhaltenen
Empfangsbestätigungen bel der Eredltscasse in
Salzburg zu melden. Dasjenige Individuum,
welches eine solche Empfangsbestätigung produ-
c i r t , wird als Bevollmächtigter angesehen wer»
den. — Vom k. k. Landes'Prasidium. Lmz am
22. Ju l i 1937.

Philipp Frcih. v. Skrbensky,
k. k. Ncglerungs-Prasidcnr.

Z. ,^57. i I ) Ää Nr. ll)2^0.
N a c h r i c h t

vom k. s. mähr isch - schlcsischen ? a n -
d e s g u b c r n i u m. — Durch das am I . Juni
d. I . eingetretene Ableben des Troppaucr k. k.
Krelsarzicr,, Valentin lammet lwn Arztheim,
ist b'.crlandes die Stelle eines Kreisarztes, mit
dem I'ihrcsgehalte von 600 ss. E. M . , in Er-
ledigung gekommen. — Diejenigen, welche
dlcsen Posten zu erlangen wünschen, haben ihre
dießfälliget! Gcsuche mit dcm Erweise über die
evfordertlchcn Eigenschaften, ihre bisherigen ge-
leisteten Dienste und erworbenen' Verdienste,
dann über die Moralität und Alter zu belegen;
ferner die Kenntniß der böhmischen Sprache
mittelst des Zeugnisses eines öffentlichen ordent-
lichen Professors dtcscr Sprache oder des mähc
slsch.scblesischcn Gudcrniu ms.Translators nach-
zuweisen,, und bttfeS Gesuch im Wege ihrer vor-

gesetzten Behörde oder des betreffenden k. k.
Krcisamtes bis l . October d. I . an dlese k. k.
Landcsstelle zu überreichen. — Brunn am 28.
Ju l i i 3Z / .

F r a n z B r a c h e l i ,
mähnschschlesischer Gubcnual.Secretar.

Atavt - unv lilnvrechtllche Verlautbarungen.
Z. i l 7Ä . (2) N r . 6äo3.

Non dem f. k. Stadt» und Landrecdle m
Krain wird bekannt gemacht: 3s s«y von die-
sem Gerichte auf Ansuchen der k. k. Kammer«
procuralur, m Vertretung der Unterthanen dcr
Hertschaft Lollsch, w,der die He,r<chaft Lottsch/
resp. den Vtsiyer oerselben, Hrn. M,cbacl Graf
v. soronln», wegen schuldigen 12645 st. 22 kr.
in die öffentliche Versteigerung der dcm Be«
klagten aehörigen, auf 124,007 fi. 55 kr. ges
schätzten Herrschaft Lo>lsch gelvllllget/ und hiezu
dre» vermine, und zwar aul̂  dm »5. Glpteyi»
ber, Ja. October und 27. Nouember iüä7^
jedesmahl um io Uhr Vormittags vor dleiem
k. k. Stadt« und Landr?chte mit d,m Vtlsaye
bestimmt lvoiden, daß, wenn d>ese Herrschaft
weder be» der ersten noch zweiten F^llblctl)ungs,
HagsayuNii um den Gchayungsbitrag ober d^r-
übec an Mann gebracht werden könnte, ftlbe
bei der dritten auch unter dem Schayungsbe:
trag?hmtangegeb<n werben würde. Wo übn-
gens den Kaustustigen frei steht, die dießfaül«
gen 'ilcttatlonkhedingnlsse wie auch die Schät-
zung in der dleßlandrecbtllchen Registratur zu
den gewöhnlichen Amtsstunden, odtr bei dem
Executionsführer, dcm s. k. Flscalamle h,er>
einzusehen und Abschriften dauon zu verlangen.

tajbach am 8. August ,8 )7 .

Z. »i55. (ä) Nr . 655, .
Von dem k. k. Gtad t , und kandrechtk in

Krain wnd blkannt gemacht: Es sey über An«
su<d>n des Georg D<mn,k, Vormund der n<.
Franjisca ?ochkar, als erklärte Erbinn, zur Er«
forschung der Schuldenlast nach der am 3. 0.
M . m»t Hlnterlaffilng eines schriftlichen Te-
stamentes cläo. l2 . Ma», publ. l5 . Iul» »8)7,
verstorbenen Aoolloma ^ochkar, die Hagsayung
auf den i l . September l. I . Vormittags u?n
9 Uhr l.>or diesem k. k. Gladt 'Und ^andlechit
bestimmt woroen, be« welcher ali? ?ene, welche
an diesen Verlaß aus was immer für einem
Nechtsgrunde Anspruch zu stcllen vermeinen,
solchen so gewiß anmelden und rechtsg?llinl»
danhun sollen, wl?r,ae"s s»? die Folgtn des
§. 6l /^ b. G. B. sib selbst zuzuschreiben haben
werden. — Lalbach oen 12. Üugust l637.
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Nemtliche Verlautbarungen.

Z. l iä9» (2) N r . 232.
K a r r e n - A n k ü n d i g u n g .

Das topographische Bureau des k. f. Ge,
neralquartlerlnelüerstabs hat <o eben beendet,
und in das K i r ten- Vcrschleißamt im Hofkriegs,
ralhsgibäud« abgegeben: Von der Special«
sarle des Königreiches Il lyrien unddes Herzog,
lbum» Slepcrmart, nebstdem kön,gllch ungar»,
schen Llttorale: dle fünfte Lieferung, bestehend
au« dc-1 Blattern Nr . 5, 10 und , l . Da« Blatt
N r . 5 entö l t die Umgebungen des Groß«
Glockners ul.d die staiistlsche Ucbnsikc des
Königreiches Il lyrien. Das Dlan Nr . ic»
die Markte Ober-Drauburg, Doüack und
Diauthen, dann dle polltlschc ^intheisung des
Könissrelchcs I l lvr ien. Das Blatt N r . l l
die Stadt Gmünd, d>e Märkte Greifenburg,
Sachsenburg, Ober-Vellach, Sp l t ta l , Mill»
ftadt und Palermon. — Die bls nun crschie»
sienen vier Lieferungen bestehen: i . L'eftruna,
Bla i t N r . i , enthast die Gegend von Vussee
und Schladming nebst dem Tltel der Karte;
Blatt Nr . 2, die Umgebungen von Rottenmann.
Blat t N r . Z, die Umgebungenvon Eisenerz und
Brück. — 2. Lieferung, Blatt Nr . 4 , die
Umgebungen von Marzzuschlag und Marlazell;
L la t t Nr . y. d«e Umgebungen von Gray. —
3. Lieferung, B l a l tN r . 2/^, die Umgshungen von
Görz; B la l tN r . 26, dleUmg?bungen von Tr,ess
undEapod'Istris, dann die Zeichenerklärung.—
^. Lieferung, Glatt Nr . 6 , den Hochgollmg
und dle Maßssäbe; Blatt Nr . 7, die Umge-
bungen von Murau un0Neuma«kt, u,d Blatt
N r . 8, die Umgebungenvon Lecben und Juden,
bürg. —Dteser Specialkarte liegt, so wie jener
von Salzburg, Oesterreich und Tyrol/ einege«
naue astronomiscd'trlgonomnrlsche Vermessung
Ilnd «in« Aufnah me nach der Reduction des Eaia-
flcrS zum Grunde; der Stich ist mit «Her
Reinheit auf Kupfer ausgeführt und b»e ian»
desbeschaffenheit genau dargestellt. Eie hat,um
Maßstabe den Wiener-Zoll gleich 200a W>l»

.ner Klafter oder ' / , 4 5 ^ dernatülllchen Größe.
D i t Längen und Bri l len smo nach dem Halb^
messer des Aequators zu 3,362 Z26 Wiener
Klafter und der Eldabplattung von '/^4 be-
Lechnlt. — Diese Karte wird in 33 Blattern
und einem Zusammenftellungsblatte bestehen;
fie kann nach lieferungen und auch nach ein«
zelnen Blattern abgenommen werden; im ersten
Falle tostet jedes Blatt 1 fi. 10 kr. s . M .
Für den Verkauf einzelner Blätter ,st der îe»
denpreis emes Vlattes zu 1 fi, ^ l r . <?. M .

fessgesetzt. — Nach Vollendung der ganzen
Karte tr i t t für jene, die mckt pranumerirt ha-
bcn, der Ladenpreis das Blatt zu l si. /<0 kr.
<?. M . ein. Dle genannten Blatter der Spe-
cial-Karte sind in den Verschleißamtern j in
Wien und Mailand, am erssern Platze auch bei
der Kunsthandlung Artaria und Conip. zu
haben. — Da sich das topographische Bureau
mit Versendungen mcht befassen kann, so er-,
sucht man auswärtige Abnehmer, lhrcn Be-
darf duvch hicsige Bestellte, oder im Wege der
Klinstbandluna Arlaria und Eomp. besorg?n
zu lassen. — Wien am iZ. August l t tZ / . —
Das topographische Bureau des k. k. General»
quarticrmelsterjiabes.

vermischte ^rlautbarnngen.
Z. l i 6 / . (2)

i?cs Gast - und Einkekrwirthshauscs zu
Sissek in Croatien.

Dieses, von Grund alls solid und ele<
qant ncu erbaute, mit Ziegeln gedrclte Gast»
haus, eltthalt zwei geraum,ge Keller; zu «be-
lier Erde e»n gemahltes Biücirdziminer sammt
Billard und Einrichtung, ein Spielzimmer,
eine geräumige Schank und zwei andcrc Zim^
mcr für dcn W i r t h , dann eine große kchte
Küche und Speiskammcr.

I m ersten Stock sechs schön gemahlte Ex*
trazrmmer und einen Tanzsaal. I m Dachgts
schösse vicr Extrazimmer und einen gcraumigc'ü
Waschdoden. I m Hofe zwei Stallungcn aufZo
Pferde, d:e nöthigen Wagen-Nemisen und einen
Pumpenbrunncn. Ferner e,nen ^ Joch mef-
ftndcn Obst» und Küchengarten und cme Ke»
cielbahn. Die nähere Beschreibung kann bei
Herrn Peter Z an ie r, bürgerl. Handelsmann
in Laibach am alten Markte, eingesehen werden.

Sämmtliche Bestandtheile werden samttzt
ollen Ertragnissen auf drei oder mehrere I a h t t
vernncthet.

Unternehmungslustige wollen sich an l M
Unterfertigten mündlich oder schriftlich Mittelst
frankirten Briefen wenden.

Die günstige Lage, der Zusammenfluß schr
vicler Fremden und das ausschließliche Necht
des Emkchrwirtbshauses bürgn für dcn reichltv
chcn Ertrag dieser I^alität.

Franz Kh>ern,
z« Sissik in Croalun.
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Z. 1176. (1) I I I Nr. 20079.
Nr. 10292.

E d i c t

dcs k. k. illy. össr. küstl. Äppellationsgerichtes.
^ . Da be» dem k. k. stcycrmärk. ^andrechte
eine Raihsl'lclle mit dcm sisscmlsirten Gehalte
von jäh^ichcn !/,o0 ft. C. M . und dcm Vor-
rpckungsrcchte m die höhere Besoldung von
ii)00 nnd ,8nQ ft. E. M . in Erledigung gc«
kommen ist, so ivlrd, diefts mit dcm zur allge-
Melncn Kcnnniß gebracht, daß jcne, wclchc
sich um dicje StcNe dcwcrben wollen, ihre ge-
hörig belegten Grsuche nebst der Erklärung, ob/
lind >ui welchem Grade sie mit emem Bcanuen
dcs besagten k. k> ^andrechtcs verwandt oder
verschwägert seyen, binnen vier Wochen, vom
Tage der evsicn Emschaltung dicscs Eoicts in
die Wiener, Zeitungsblättcr, durch ihre Vor-
stände be» dem k. k. stepermärk. Landrechte An-

zubringen haben. ^» Klagenfurt am 10. Au-
gust iLZ/ .

Z. 117a. ( i ) öd Nr. 20081.
" N r . 56 i5 .

E d i c t .
Von dem k. k. kärnth. S tad t - und Land«

rechte rmrd bekannt gemacht, daß bei demselben
eine Negisirantenstclle, mit dem jährlichen Gt»
halte von 6c,o f!. E. M . , in Erledigung gekom-
„i^n sey. — Die Bewerber um dicfcn Dienst«
posten hüben daher ihre gehörig belegten Com-
petenzgcsuche, in welchen sie auch anzugcbm
haben, ob und in welchem Grade sie mit ei-
nem Individuo dieses k. k. S tadt - und Land-
rechtcs verwandt oder verschwägert seyen, läng-
siens blnncn /» Wochcn, rom Zsitpuncle dcr
ersten Elnschaliung dltscs Edicts in die Kla-
genfulter-Zcming, Hieher zu übcvrelchen, «nd
m so fern sie schon angestellt sind, durch :hre
Vorstände cinbcglciten ;u lass?n. — Klagcn-
fürt den 9. August 1LI7.

Uemtlzche V'n'lautbarungett.
8. H72. ( l ) Nr» "^/ ,945 K. D.

K u n d m a c h u n g .
Z^aHdem die am 12. August 16)7 abge-

haltene Llcitation, zur tltferung der Druckar-
bellen für dl? k. t. Eameralgtfallkn« Verwal-
tUng, fo wie für den Bedarf der unterstehen-
den k. k. Eameral c Bezirks - Verwaltungen Ul.d
Zaxämtcr, auf das M,l,lärjahr i6äg und be-

ziehungsweise auf dieMilitorjayre l8Z3, i33<)
und i 6 / , 0 , den bcabsichtlgtcn Erfolg nicht gc-
habt hat, so wird clne neuerliche schrlftliche
Offerten ^Behandlung hiermit erössn-el. Die
Bedlngnlsse sind folgende: 1) Der beiläufig«
ejnja'hrlge Bedarf an Druckarblicen, der angc«
nommene Llusrufsprcis und das knlfallendc
10 )>> Vadlum ist «uS nachgehender Uebersicht
zu m'then:

^ Fore beiläufiger Ausrufs- entfallen, Hievon I
W Bedarf preis . ^, ,. klitfollin-D
^ mat Benennung der Popicr«Gattung ^ f cin pr. der Geld- ^ ^ ^ ^ Z

D Nr. I"hr Nieß betrag Vadmm >

D " - ^ " ' "— ' .» , , „ ,. ,.. , ,, . V
I _ ^ ^ k , st. j kl.z fi. I kr.z ft. I er .«
W 1 klein Eonzept . . . 5oo 2 54 i^5a — 1^5 __»
U 3 groß dlto . . . .̂  I70 3 20 12.̂ 3 20 123 2 0 »
D 5 mlttelfctn Kanzln . ° 4o 3 20 i35 20 ^3 20 H
V ä klein Meoian-sonzeftt . . H o Z 2^ 37^ " ^ 2? 2/z U
« 5 " " Kanzlei. < ^90 3 ! 2ä 1666 — 166 3 6 »
«6 groß Median . . . ^5 3 5 6 1 7 7 - «7 ä2 >
V 7 Negat . . ,. . 79 5 ^ . Z ^ ^ Z »

V 6 Imperial . . .. ,. 2 6 ! ^ 1 2 ^ 6 l ! ' 7 H

» Sullime — — «5436! 23 l 545!Z9 3

(Z. Amts-Blatt Nr. 10I den 29. August 1837.) 2
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2) Die Papiergattungen zum Drucke

werden oon der k. k.Eameralgefällen-Verwal-
tung nach der — bel der am 21. September

d. I . abgehalten werdenden Papierlieferungss
licicatwn paraphirlen Musserbögen in nach«
stehenden Dimensionen beigestellt:

Fo'r« Dimensionen j
^ !

mal P a p i e r « G a t t u n g Höhe j Bre»le

N r . Wiener Zolle

1 l l t m Concept . . . . . . . 14 ^ l
H groß dlto »5 i l )
2 mittelfem Kanzlei . . . . . . ^^ 18
^ klein Median» Eoncept . . . . . ^ ' / ^ 2 l .
5 dlto dlto Kanzlei . . . . . ^ 6 ^ 21
6 groß Median » ^ ' / 2 23
7 Regal 20 «7
6 Imper ia l . . . . . . . . 22 Jo

3) Die Lieferung der Druckarbeit muß jederzeit
nach dem Inha l te der schriftlichen Bestellung,
mit welcher der Oruckcontrahent jedesmahl das
nöthige Papier erhält, auf das pünktlichste ge-
schehen. Der Contcahent- hat für jeden Scha-
den zu haften, welcher durch Zeitoersäummß
Gen Gefallen verursacht werden würde/ und d«e
Druckarbeit rein und fehlerlos zu liefern, wldr»?
gens dleselbenicht angenommen würde.— ^) D««
Eontrahent darf nzchts in Druc t legen, wor«
sber er nicht entweder einen schriftlichen Auf«
trag von dem Occonomate, oder uon de» k. k.
Cameralgefallen« Verwaltungs-Expedtts-Direc«
Non erhält. — 5) Dcr Druckcontrahent muß sich
die oonder k. s.Eameralgefällen-Verwaltungbe«
stimmten Adler , keltern und Lmlen silbss anS
Eigenem beischaffen und jederzeit jene Lettsrn
zum Drucke nehmen / welche man verlangen
wird 6 j Vei den Druckarbeiten ist oben und
UNten, dann an der Gene des Papiers nicht
mehr als höchstens l Zo l l , auch, wenn es ge-
fordert w i rd , am Rande nur ' / , Zoll weiß zu
lassen. — 7 ) Ist der Drucker unterelgener Haf-
tung verpflichtet, Macular ien uon gedruckten
Qui t tungen, Bolleten und überhaupt uon allen
Druckereien, wo m»t dm Maculanen zum
Nachthelle des Aerars ober des Publtcums
Mißbrauch« gemacht werden könnten, der Ca«
weralgefällen: Ve rwa l t ung , ohne alle Vergü«
tung zur Ver t i lgung gewissenhaft zu überge-
btn . Bei Unterlassung dieser Nebergabe, wie
auch dann, wenn von des Druckers Leuten em
solcher Bogen verschleppt oder zum Nachtheile
des Aerarö oder der Parthelen verkauft oder
vlrschentt, oder wenn übnhHupt vvn den be-

stsllten Arbeiten elwasverkauft oder verschenks,
oder̂  jemanden auS was »mmer für ein<m
Grunde mitgetheilt würde, bleibt der Druckcon-
trahent mcht nur für allen daraus hervorge-
henden Echadtn verantwortlich und ersatzpfilch»
t l g , sondern auch verbunden, bez jedem Vee
tretungsfalle e»ne tonoenzlonal^rafe von 25
st. C. M . an0ie k. k. Eameralgefällen i Ve r l ra l ,
lung zu bezahlen, der eS noch üderdieß in einem
Elchen Falle srei steht, sogleich den abgeschlosse-
nen Vert rag ohne weitere Aufkündigung w«e,
der aufzuheben. — g) Die Zahlung geschieh;
nach Ausgakg emes jeden M l l l t . Quar ta ls ,
unbesmuß dem Eonloüber d«egll«eferten Drucks
arbeiten nebst d«< erhaltenen Bestellung auch
e«n Bogen von jeder gelieferten Gattung bei«
gelegt werden. D l« Eonlen für die Dnickar,
deiten müssen abgesondert nach den einzelnen
Gefällsjwelgen auf classenmaßlgem S t impe l -
papier geschrieben seyn, und jedem Conto m^ß
die Recognition desOeconomates über d,e qua»
l l lä t» und qual'titätmaß'ge Lieferung beigelegt
werden. — 9) Für jede Quant i tä t , welche nur
unter einem Rllße zum Drucke bess,mmt w , l d ,
w i r d , wi t Ausnahme der Circular, Verordnun-
gen, deren Vedarf in der Neg<l nur 7^ ode«
7,2 R«cß ist, d,e Bezahlung des Druckerlohnes
so geleistet, als wäre ein ganzer N,eß bessclll
worden, was jedoch an Druckarbetten üb<?
einen, zwei oder mehrere Rieße in gcringercm,
einen Rleß nicht erreichenden O.uanlitäten bö«
stellt w>rd, wird nur nach dem, <m Verhält«
nlsse zu einem N,eße entfallenden 3he,lbetrag?
bezahlt.—» lo ) sol l te aus Versehen des Druck,
cslnrahenten ein größeres Papierformat ge»
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nommen werden, fs würde nur nach dir Bestel-
lung dle Zahlung geleistet. Sollte jedoch ein
tl^einlres Paplkrformal verwendet worden seyn,
yls bestellt wurde, so hat der Eontrahenl dle
Iahlung nur nach der gelieferten Gattung an«
zu,jj)cechen. Könnte eine solche ^»eferung nach
Befunde der kameralgefallen-Verwaltung nlcht
gebraucht werden, so nnro dieselbe ohne wellers
zuri)ckgewlelen und es muß d»cselbe sogleich er«
seyt werden. ^» n ) W«rd kc»n Unter,chud im
Preise gemacht, ob auf elnem Bogen viel ooer
wemg gebruckt w,rd. — !2) D a r f , el mag
die Vustage groß oder klein seyn, sem besonde,
rer Setzerlohn aufgerechnet werden, nur del
den O.uerlatzen l̂ n den Tabellen, wenn sie auf
mehreren Geilen eines Bogens vorkommen,
ill. der Connahent berechtiget, um den /z. Thu !
des besNmmten Oruclerlohns mehr aufzurech>
Nin; bcj Druckaibtiten m,t emer andern als
der schwarzen Farbe wlrd dagegen lerne Auf-
besserung des Druckerlohnes Glat t gegeben. —
,3) Wenn betm Ablaufe des Contracted das
Protocol! der tioch während der Dauer diss«^
bm ausgeschriebenen Licitalion übe^ die kiese»
rung für die nachfolgende Zeit noch mchl g»neh«
miget ware, folglich erst spater ranficlrt wür-
de., ist 5er Kontrahent vcrpft,chdet, die Druck»
arbeit um die Prelse des allen Contractcs und

Hinter denselben Bedingungen, in so lange zu
t ie f«n , bis die Ratification einer spatern d̂ eß»
falligen Licitatton ei'folgl, deren möglichste B «
<A>leunigung der Camera! - Gefallenverwaltung
zusagt. — ,/,) Erfüllt der EotNrahcnt d,< Eon»
tractsdedingnlsse nicht, so hat die k. k. Cameras
Gefälltliverwaltung die W a h l , den Contra»
henten entwedee zur Erfüllung der Bedmgnisse
zu verhalten, odcr die Lieferung neuerdings
«us^ubielbcn, und dieselbe ist in beiden Fallen
!t:rccht,gct, für dle dem Aerar. zustehenden Aus«
,̂ agcn und Nachtheile sich mittelst der erlegten
Eautlon, und wclm dicse n,cht hinreichen sollle,
stUch aus dem übr.gen Vermögen des Contra-
hentcn schadlos zu halten. — »5) Die Lieft«
rung wird für das Mil^larjahr i 653 , und be-
zo'hungswclse für dle Mllttarjahre i9Z6 , iSZq
unc> itt^s), in der Art ausgebothen, daß es der
k. k. Eamcral-Gcfällcnverwaltung frei siehl, in
jidem beliebigen Zeitpuncte den Contract v»er-
teljahrig aufzukündigen. — l6) Dle Eameral»
G^efallenverwaltung ,st an den veranschlagten
btlläufigcn Bedarf weder im Ganzen, noch nach
den emzclnm Gattungen gebunden, sondern
derselben steht es frei, dle Lieferung größerer oder
kleinerer Quäntitälen zu fordern, so wie auch die
für dle k. k. Lau,. Bez, Verwaltungen zuTrlest,

Görz und Klagcnfmt, dann die k.k. Ta^amter
zu priest, Görz und Klagcnfurt erfo<0erllchen
Druckarbtilcn anderwärts beistellen zu lassen,
ohne daß der Euntrshcnt einer Mehrllefcrung
nach den Eontractsp,ciscn sich zu entgehen, oder
für das Nlchcgelei'.'tete clne Entschädigung zu
verlangen berechtiget wa,e. 17) Ied^r L'cfe«
rungslustigc Hai scin schnfilichcS und versiegel-
tes Offert mit der Aufschrift: „Offert für d,e
Lieferung der Druckardetten der k. k. lllur. Ea>
meral. Gefällcnverwaltung wahrend dcr M l l i -
tarjahre ,658, ,6 )9 und 16^0 , " längstens bis
2 l . September lL.) / Micccigs um 12 Uhr im
Bureau des k. k. Hofralhcs und Vorstehers der
k. k. Cameral'Ocf^llcn-Verwaltung zu Lalbach
einzulegen, um welche Zelt die eingelegten Of»
fcrle commlsslonell werden eröffnet und vroto-
collllt werdcn, daher auch nach Ablauf dleses
festgesetzten Termincs auf nachtraglich überreich»
te Offerte keine Rücksicht mchr genommen wer,
den wild. Das Offert muß den Gegenstand
des Änbothcs, dcn Prels von einem Rlcß der
genau zu de;t>chnent»en Papicigatiulig m Buch>
stabcn ausgedrücll, ferner dc>5 Vadlum in ba»
rem ^elde oder Banknoten, odcr den Deposi-
tenschein über das bei emem der unten bezeich»
neten Talamter oder sassen erlegte Vadium, d«e
Erklärung, auf welche Art die Eautlon sichcr ge-
sleltt werden wolle, endlich den eigenhändig ge-
fertigten Namen und Wohnort des Osserenten
enthalten. Dasselbe ,st für den Offetcnten
gleich nach erfolgtcr Ucbcrrcichung, für das
Acrar aber erst nach geschehener Annahme des
Anbothes von Geite der k. t. Eameral-Gefallcn»
Verwaltung verbindlich. Offerte, welche nicht
in dieser Art verfaßt sind, und die angeführten
Erfordernisse nicht genau enthalten, odcr bloß
un Allgemeinen lauten, z. B . „icb erbiethe mich,
die Druckarbctten um ^ Percent wohlfeiler zu
liefern, als der geringste Anboth i s t / ' können
und werden nicht berücksichtiget werden, so wie
derlei allgemeine Zusähe zu ordentlichen Offer«
ten ganz ohne Erfolg bleiben würden. Auch
muß in der Offerte das Zcitungsblatt, in wel»
chem die LlefcrungLbedmgmsse bekannt gegeben
sind, mit der ausdrücklichen Erklärung dcb Of«
ferentcn bezogen werden, daß sich derselbe allen
darin vorkommenden Bedingungen unterwerft.
l6) Der Cameral-Gefällenuerwaltung steht es
frei, diese odcr jene Offerte zu genehmigen, oder
aber nach Befinden auch alle zu verwerfen. ! y )
Bleibt ein nicht unmittelbar in Laibach wohn«
hafccr Osscrent ^leferungserstchcr, so ist dersel-
be verpflichtet, emen »n Laî ach fthhasten
lcgal bcoollmächligttn Geschäftsführer an semer
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Stat t zu bestellen, und dle dießfallige Urkunde
der Cameral-Gefallenoerwalttlng zu überreichen,
mit welchein Bevollmächtigte!, dann allein alle
Verhandlungen zu,pflegen, und an den alle
Zahlut,gei^ zu leisten seyn werden. 20) Der
Erlag des bedungenen lovcrcentiqen Vadiums
kal:n bei cil'.cm dcr k. k.'Haupttaramter zu Lai-
bach, Tricst cderKlag?nfurt , oder auch bei den
k. k. I l l lal-Sammlungscasscn zu Ncustadtl,
Adclsberg, Villach oder Mitrerburg in I j^rien
gcübchcn, welche darüder D'-positen''chelnc aus-
zustellen haben, wofür dieselben die nöthig?
Weisung erhielten. Diejenigen Offerenten,
deren Andoth n:cht angenommen w i r d , können
sogleich, noch der ihnen hierüber zugekommenen
Eröffnung, die Rückstellung des Vadiums ver-
langen, und c6 wird ihnen selbes auch ohne
Verzug ausgefolgt werden; von demjenigen,
welcher die ^eferung e'stchr, wird das Vadium
tns zum Erläge der festgesetzten Caution zurück
behalten. 21) Der Erstehcr hat längstens bin?
lien ^ Wochen nach dem förmlichen Abschlüsse
d:s Contracces eiin' Caution von 10 ^ des gan,
ztl^ cln< oder dreijährigen Vergülungsbetragcs,
welcher nach den bedungenen Preisen für
die von ihm übernommene Arheitslicfcrung cnt'
sallc,, je nachdem die Lieferung auf ein oder drei
Jahre bedungen w i rb , zu crlcgen. Diese C^u«
lwn k:nn elUwedcr «n barem Gclde, und in
diesem Falle mit Einiechnung des bar crlegttn
Vüdiums, oder in öffcntl. StaatSschulvuerschrei-
bc:ngcn, na^b »hrcm am Tag? des tr iages b?»
kan?uen bärsemaß'gm Werthe, od>r durch eine
pragmatlkallsche Glchcvstcllun^-U! k'lnde, od?r
endlich durch Einbelassulig ,dc5 durch die gfl'c»
ferle Arbeit »ns Verdien?^ gebrachen V?rgü-
tungsb.':rages geleistet werden. Sollte die
Caution nlcht rechtzeMg sseleistet werden, so
soll es der k. k. EüMtl-al^fäl icu, Nerwa l tun i
frei sschen, entweder das erlegte Vadn'-n als
dem Gtaatsschahe verfallen zurückzubehalten,
oder auf Gefahr und Koste» des durch Unter,
laffung des bedungenen Eautionserla^eS v?r«
tragsbrüchiizcn Conlrahenten über die voiv ihm
erstandene ^eferung enien neu n Vertrag auf
die für zweckmäßig anerkannte W e i f t / und zu
d m Preisen, um welche d'.ls? Lltferung v ,n
einem andern Eontrahenten übernommen wird,
einzugehen. — 22) Nach geschehener Annahme
des Off rns wivd dem Oss<renttn ein förmlicher
L.eferunqsveltrag in drel Paricn abg schlössen
tiNd ausgefi,t!get werden, wclchcr mit seinen
Nichten und Verbindlichkeiten auH auf die
Erben des Eonttahenten ub l r i u^hen hat.

Für das eine Par t hat der Lieferant die classes
mäßige Gtampelgebühr zu berichtigen. I m
Faüe daß der Offeresit den förmlichen Contract
zu fertigen sich weigerte, vertritt daS geneh»
mi,)te Offert die Grelle des schriftlichen Co'n'-
tractes, u»̂ d der unter 21) gedachte lnerwöchenl',
liche Termin hat vom Tage der Zustellung dcr
>Vers!ändlgung, von der erfolgten Annahm'«
des Anbothes a n , zu laufen. Die Cameras
siefällen-Verwaltung hat aber die W a h l , >en
Ecsseher entweder zur Erfül lung der kll^dK«-
machten LieferungSbedmgN'ssc zu verhalten,
oder den Contract auf dessen Gefahr und l ln»
kosten, neuerdings auszublelhen, und 06s N>
legte Vad lum, entweder im ersten Falle auf
Abschlag der höhern Beköstigung, oder im
zweiten Falle auf Abschlag der zu ersetzenden
Differenz, zurückzubehalten; im Faüe aber,
als 0er neue Bestdoth keines Ersatzes bedürfte,
als verfallen einzuziehen. — Von der t . s.
illyrischcn Eameralc!ef<lllen.Velwallung la ihuH
am 2 i . August 18)7.

Z. l i 3 ^ . (1) N r . i o 2 » 3 / X V l I
V e r l a u t b a r u n g .

I n Folqe Bewill igung dcr wohl löbMen
f. k. EameralgefalleNlVerwaltung vom 12. Au«
gust l 6 5 / , Z . " "V269« l ) . , wird dic Came-
ral-Cibgrubc m der Graollcba-Vorstadt zu kiil-
bach, für die Zeit vom l . 3?ol'ember 18)7 blb
letzten October iL/.Z an den Meistblcther in
Pacht überlassen werden. — Die dießfallige
^citat ion wird am ^. September 133/ bei dc>n
Vcrwallungsamte dcr k. k. F^ndsgüter zu Lgl-
bach abgehalten werden, bei welcher der letzte.
Pachischilling jährlicher 46 st- '.0 kr. als Aus,
nifspreis angenommen wnd. — Pacbtlustigc
werden suhin eingeladen, bei dieser Lleitation
mit dem lopel-centigen Betrage des Ausrufs-
p-eises alb Vadlum uersehen, zu erscheinen, wo-
bel noch bemerkt w i r d , daß die bezüglichen kl-
citationsbedingnisse bci dem VerwaltungsanNe
der k, k. Fondvgüier zu Laibach ui den gewöhn-
lichen Amtsstunden eingesehen werden können.
— K. K. Cameral'BczlrkSoerwaltung. Laihach
am 19. August 133/ .

vermischte VerlaulbarunMu.
Z. "37- ( l)

Eins Familie wünscht emigs studi-
rcnde Knaben in Kost und Quartier
zu nehmsn. Das Nähere erfährt man
am Platz, Haus Nr. Z, tm 2. Stock.


